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Vertrag über die Erstellung eines Gesamtsystems 
Softwarelösung Fragebögen in Screening-Studien 

Präambel: Aus klarstellenden Gründen sei darauf hingewiesen, dass nur die mit Inhalt gefüllten bzw. angekreuzten Ziffern des 
Vertrages als zwischen den Vertragsparteien vereinbart gelten und Wirkung entfalten. Alle übrigen nicht geltenden Bestandteile 
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 Vertrag über die Erstellung eines Gesamtsystems   
zwischen Helmholtz Zentrum München – Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH) 
 Ingolstädter Landstraße 1 
 85764 Neuherberg 
 — im Folgenden „Auftraggeber“ genannt — 
  
und       
       
       
 — im Folgenden „Auftragnehmer“ genannt — 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

1 Gegenstand, Vergütung und Bestandteile des Vertrages 
1.1 Vertragsgegenstand 
Gegenstand des EVB-IT Systemvertrages ist die Erstellung des nachfolgend beschriebenen Gesamtsystems, einschließlich der 
Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* durch den Auftragnehmer auf der Grundlage eines Werkvertrages und - soweit nachfol-
gend vereinbart - der Systemservice und die Weiterentwicklung des Gesamtsystems. Das Institut für Diabetesforschung von 
Helmholtz Munich sucht eine Softwarelösung zur digitalen Erfassung, Bearbeitung und Speicherung von Daten aus Fragbögen 
in Screening Studien. Dabei sollen Rohdaten von den Fragebögen extrahiert werden und die Daten an nachgelagerte Systeme 
(Datenbanken) übermittelt werden. Es müssen Fragebögen der Fr1da- und Freder1k-Studie erfasst, bearbeitet und gespeichert 
werden. 
Die Leistungen zur Erstellung des Gesamtsystems bilden eine sachliche, wirtschaftliche und rechtliche Einheit. Für den Auftrag-
geber ist von vertragswesentlicher Bedeutung, dass der Auftragnehmer die in diesem Vertrag vereinbarte Funktionalität des 
Gesamtsystems herstellt und alle dafür erforderlichen Schritte vornimmt. Der Auftragnehmer ist verantwortlicher Generalunter-
nehmer für die Erstellung des Gesamtsystems und haftet für die Leistungen seiner Subunternehmer wie für seine eigenen Leis-
tungen. Art und Umfang der Leistungen ergeben sich aus diesem Vertrag, insbesondere aus den in Nummer 1.3 genannten 
Dokumenten. 

1.2 Vergütung 
[…] 

 Einzelheiten zur Vergütung ergeben sich darüber hinaus aus der Vergütungszusammenstellung in Anlage Nr. 1 Leistungs-
verzeichnis inkl. Preisblatt. 

Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung. Die vereinbarte Vergütung versteht sich 
zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

1.3 Vertragsbestandteile* 
Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile: 
1.3.1 dieser Vertragstext bestehend aus den Seiten 1 bis 7 und den folgenden Anlagen: 

Anlage Nr. Bezeichnung Datum/Version Anzahl Seiten 
1 Leistungsverzeichnis inkl. Preisblatt   
2 Angebot des Bieters   
3 Formblatt AVV   

 Es gelten die Anlagen in folgender Rangfolge wie oben genannt. […] 

1.3.2 die Ergänzenden Vertragsbedingungen für die Erstellung eines Gesamtsystems (EVB-IT System-AGB)  
in der bei Versand der Vergabeunterlagen geltenden Fassung, 

1.3.3 die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B)  
in der bei Versand der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. 
Die EVB-IT System-AGB stehen unter www.cio.bund.de und die VOL/B unter www.bmwi.de zur Einsichtnahme bereit. Soweit 
Allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne von § 305 BGB in den hier referenzierten Dokumenten des Auftragnehmers bzw. 
den sonstigen vom Auftragnehmer beigefügten Anlagen zu diesem Vertrag Regelungen in den EVB-IT System-AGB widerspre-
chen, sind sie ausgeschlossen, soweit nicht eine anderweitige Vereinbarung in den EVB-IT System-AGB zugelassen ist. Weitere 
Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist. 

2 Übersicht über die vereinbarten Leistungen 
2.1 Leistungen bis zur Abnahme 

 Verkauf von Hardware 
 Vermietung von Hardware 
 Überlassung von Standardsoftware* gegen Einmalvergütung auf Dauer (Verkauf) 
 Überlassung von Standardsoftware* auf Zeit (Vermietung) 
 Erstellung und Überlassung von Individualsoftware* auf Dauer 
 Übernahme von Altdaten und andere Migrationsleistungen 
 Erstellung des Gesamtsystems und Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* (z.B. durch Aufstellung, Installation*, Customi-
zing* und Integration* der Systemkomponenten*) 

 Schulung 
 Projektmanagement 
 Sonstige Leistungen 

http://www.cio.bund.de/
http://www.bmwi.de/
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2.2 Leistungen nach der Abnahme 
 Systemservice (z.B. Aufrechterhaltung und/oder Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft*) OPTION für AG 
 Weiterentwicklung und Anpassung des Gesamtsystems 
 Sonstige Leistungen 

2.3 Vorgehensmodell […] 

3 Systemumgebung* des Gesamtsystems und beizustellende Systemkomponenten* 
 Die Systemumgebung* des Gesamtsystems beim Auftraggeber ergibt sich aus Anlage Nr. 1 Leistungsverzeichnis inkl. 
Preisblatt. […] 

4 Leistungen des Auftragnehmers zur Erstellung des Gesamtsystems 
4.1 Verkauf von Hardware […] 
4.2 Vermietung von Hardware […] 

4.3 Überlassung von Standardsoftware* gegen Einmalvergütung auf Dauer (Verkauf) 
4.3.1 Leistungsumfang und Vergütung 

 Dem Auftraggeber wird vom Auftragnehmer in Anlage Nr. 1 Leistungsverzeichnis inkl. Preisblatt beschriebene […] Standard-
software* gegen Einmalvergütung auf Dauer überlassen. […] 

4.3.2 Mitteilung über Anpassungen der Standardsoftware* auf Quellcodeebene […] 
4.3.3 Abweichende Lizenzbedingungen […] 

4.3.4 Bereitstellung der Standardsoftware* 
Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die Standardsoftware* wie folgt zur Verfügung: […] 

 gemäß Nummer 4.3.1 […] wie in Anlage Nr. 1 Leistungsverzeichnis inkl. Preisblatt beschrieben. 

4.4 Überlassung von Standardsoftware* auf Zeit (Vermietung)  
4.4.1 Leistungsumfang und Vergütung […] 
4.4.2 Mitteilung über Anpassungen der Standardsoftware* auf Quellcodeebene […] 
4.4.3 Abweichende Lizenzbedingungen […] 
4.4.4 Bereitstellung der Standardsoftware* […] 

4.5 Erstellung und Überlassung von Individualsoftware* auf Dauer 
4.5.1 Leistungsumfang […] 
4.5.2 Vergütung […] 
4.5.3 Abweichende Nutzungsrechte an der Individualsoftware* 

 Gesamte Individualsoftware* […] 
 Bestimmte Individualsoftware* […] 
 Verbreitung und Unterlizenzierung von vorbestehenden Teilen* der Individualsoftware* […] 
 Werkzeuge* […] 

4.5.4 Sonderregelung: Lizenzrückvergütung […] 
4.5.5 Einräumung von Rechten an Erfindungen […] 
4.5.6 Bereitstellung der Individualsoftware* […] 

4.6 Übernahme von Altdaten und andere Migrationsleistungen 
4.6.1 Leistungsumfang […] 
4.6.2 Vergütung […] 

4.7 Erstellung des Gesamtsystems und Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* 
4.7.1 Leistungsumfang 
Der Auftragnehmer schuldet die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* des Gesamtsystems (Ziffer 2.4 EVB-IT System-AGB). 

 Der Auftragnehmer schuldet die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* wie in Anlage Nr. 1 Leistungsverzeichnis inkl. Preis-
blatt beschrieben. 

4.7.2 Abweichende Nutzungsrechtsvereinbarungen […] 
4.7.3 Vergütung […] 

4.8 Schulung 
4.8.1 Art und Umfang der Schulungen 

 Es sind Schulungen gemäß Anlage Nr. 1 Leistungsverzeichnis inkl. Preisblatt […] vereinbart. […] 

4.8.2 Schulungsunterlagen 
 Es werden […] Schulungsunterlagen gemäß Anlage Nr. 1 Leistungsverzeichnis inkl. Preisblatt geschuldet. […] 

4.8.3 Vergütung für Schulungen inkl. Schulungsunterlagen […] 

4.9 Dokumentation […] 

4.10 Sonstige Leistungen zur Systemerstellung  
4.10.1 Leistungsumfang […] 
4.10.2 Vergütung […] 

5 Systemservice (OPTION für AG) 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich im Rahmen des Systemservices zur Wiederherstellung und/oder zur Aufrechterhaltung der 
Betriebsbereitschaft* des Gesamtsystems und/oder zur Lieferung neuer Programmstände* nach folgenden Regelungen: 
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5.1 Arten von Systemserviceleistungen 
5.1.1 Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft* des Gesamtsystems (Störungsbeseitigung)  
Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei Störungen die Betriebsbereitschaft* 

 des Gesamtsystems gemäß Ziffer 4.1 EVB-IT System-AGB wiederherzustellen. […] 

 Störungsmeldung 
5.1.1.1.1 Form der Störungsmeldung […] 
5.1.1.1.2 Adresse für Störungsmeldungen […] 

 Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten*,Mängelklassen 
 Es werden folgende Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* (Ziffer 4.1.2 EVB-IT System-AGB) vereinbart: 

Mängelklasse Reaktionszeit* in Stunden Wiederherstellungszeit* in Stunden 
Betriebsverhindernder Mangel  2  24 
Betriebsbehindernder Mangel  4 36 
Leichter Mangel 6 48 

[…] Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* beginnen ausschließlich mit dem Zugang der Störungsmeldung während der 
vereinbarten Servicezeiten und laufen ausschließlich während der vereinbarten Servicezeiten. […] 

 Servicezeiten 
 Es werden folgende Servicezeiten vereinbart: 

Tag Uhrzeit  
Montag bis Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr 

 Hotline 
 Der Auftragnehmer gewährt eine telefonische deutschsprachige Unterstützung (Hotline) zu folgenden Zeiten: 

Tag Uhrzeit  
Montag  bis Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr 

[…] 

5.1.2 Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft* (vorbeugende Maßnahmen) […] 

5.1.3 Überlassung von verfügbaren Programmständen* (Standardsoftware*)  
 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, während der optionalen Vertragslaufzeit, […] aktuelle Programmstände* für die aufge-
führte Standardsoftware* zu überlassen, sobald sie am Markt verfügbar sind. […] 

5.2 Beginn / Dauer der Systemserviceleistungen  
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vereinbarten Systemserviceleistungen beginnend mit […] 

 folgendem Datum 01.01.2026 jeweils 
 für die Dauer von 12 Monaten […] zu erbringen. 

Der Auftragnehmer zieht diese Option jeweils 1 Monat vor Ende der Vertragslaufzeit. 

5.3 Kündigung von Systemserviceleistungen […] 

5.4 Vergütung/Zahlungsfristen für Systemserviceleistungen 
5.4.1 Vergütung […] 

5.4.2 Zahlungsfristen für Systemserviceleistungen 
[…] 

 einmalig zum 30.06. […] 

5.5 Sonstige Regelungen zu Systemserviceleistungen 
5.5.1 Teleservice* […] 
5.5.2 Abnahme der Systemserviceleistungen […] 
5.5.3 Dokumentation der Systemserviceleistungen […] 

6 Weitere Leistungen nach der Abnahme 
6.1 Weiterentwicklung und Anpassung des Gesamtsystems nach der Abnahme […] 

6.2 Sonstige Leistungen nach der Abnahme 
6.2.1 Leistungsumfang […] 
6.2.2 Vergütung […] 

7 Ergänzende Vereinbarungen bei Vergütung nach Aufwand 
7.1 Vereinbarung der Preiskategorien bei Vergütung nach Aufwand […] 
7.2 Zeiten der Leistungserbringung bei Vergütung nach Aufwand […] 
7.2.1 Während der Geschäftszeiten an Werktagen (außer an Samstagen und Feiertagen am Erfüllungsort) […] 
7.2.2 Außerhalb der Geschäftszeiten an Werktagen (außer an Samstagen und Feiertagen am Erfüllungsort) […] 
7.2.3 Während sonstiger Zeiten […] 
7.3 Abweichende Regelungen für die Bestimmung und Vergütung von Personentagessätzen […] 

7.4 Reisekosten, Nebenkosten*, Materialkosten und Reisezeiten 
7.4.1 Reisekosten, Nebenkosten* und Materialkosten 

 Reisekosten werden nicht gesondert vergütet. […] 
 Nebenkosten* werden nicht gesondert vergütet. […] 
 Materialkosten werden nicht gesondert vergütet. […] 



 

 
 

EVB-IT Systemvertrag  Seite 6 von 7 
Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber UVgO_2025-012 
Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer _______ 

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT System-AGB definiert. 
Version 2.01 vom 09.01.2013  modifiziert durch den Auftraggeber, Änderungen in Blau 

7.4.2 Reisezeiten 
 Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet. […] 

7.5 Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand […] 
7.6 Preisanpassung für Systemserviceleistungen, die nicht im Pauschalfestpreis* enthalten sind […] 

8 Termin- und Leistungsplan […] 

9 Zahlungsplan […] 

10 Projektmanagement 
10.1 Ansprechpartner […] 
10.2 Weitere Schlüsselpositionen des Auftragnehmers […] 
10.3 Projektsteuerung/Projektkoordinierung […] 
10.4 Behandlung von Änderungsverlangen (Change Requests) […] 

11 Weitere Pflichten des Auftragnehmers […] 
11.1 Besondere Anforderungen an Mitarbeiter des Auftragnehmers […] 
11.2 Allgemeine Sicherheitsanforderungen […] 
11.3 Kopier- oder Nutzungssperre* […] 
11.4 Mitteilungspflicht bezüglich der zur Vertragserfüllung eingesetzten Werkzeuge* […] 
11.5 Entsorgung der Hardware (ergänzend zu Ziffer 2.1 EVB-IT System-AGB) […] 
11.6 Entsorgung der Verpackung […] 

12 Mitwirkung des Auftraggebers […] 

13 Abnahme 
13.1 Gegenstand der Abnahme 
Der Abnahmegegenstand ist das Gesamtsystem im Sinne dieses Vertrages und, soweit in Nummer 8 vereinbart, die einer Teil-
abnahme unterliegenden, in sich abgeschlossenen und funktional nutzbaren Teile des Gesamtsystems. […] 

 Das Gesamtsystem beinhaltet jeweils die aktuellste Version der vereinbarten Software* zum Zeitpunkt des Beginns der 
Erklärung der Betriebsbereitschaft*.  

13.2 Testdaten 
[…] 

 Die Testdaten erstellt der Auftragnehmer nach Abstimmung mit dem Auftraggeber. […] 

13.3 Dauer, Ort und Systemumgebung* der Funktionsprüfung […] 
13.4 Vereinbarungen zur Durchführung der Funktionsprüfung und zur Erklärung der Abnahme […] 
13.5 Vereinbarungen zu Mängelklassen im Rahmen der Funktionsprüfung […] 

14 Mängelhaftung (Gewährleistung) 
14.1 Verjährungsfrist (Gewährleistungsfrist) für Mängel des Gesamtsystems […] 
14.2 Verjährungsfrist (Gewährleistungsfrist) für Mängel an Teilleistungen […] 
14.3 Mängelmeldungen 
14.3.1 Form der Mängelmeldung […] 
14.3.2 Adresse für Mängelmeldungen […] 
14.4 Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten*, Servicezeiten, Hotline  
14.4.1 Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten*, Mängelklassen […] 
14.4.2 Servicezeiten […] 
14.4.3 Hotline […] 
14.5 Teleservice* […] 
14.6 Weitere Vereinbarungen zur Mängelhaftung […] 

15 Haftungsregelungen 
15.1 Haftungsobergrenze bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung […] 
15.2 Haftung bei Verzug […] 
15.3 Haftung für den Systemservice […] 
15.4 Haftung für entgangenen Gewinn […] 

16 Vertragsstrafen bei Verzug 
16.1 Verzug bei Erstellung des Gesamtsystems […] 
16.2 Verzug bei Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* […] 

17 Weitere Vereinbarungen 
17.1 Garantien 
17.1.1 Auftragnehmergarantien […] 
17.1.2 Herstellergarantien […] 
17.2 Übergabe bzw. Hinterlegung des Quellcodes* 
17.2.1 Übergabe des Quellcodes* […] 
17.2.2 Hinterlegung des Quellcodes […] 

17.3 Haftpflichtversicherung 
 Der Nachweis einer Haftpflichtversicherung gemäß Ziffer 19.1 EVB-IT System-AGB wird vereinbart. 
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17.4 Sicherheiten 
17.4.1 Vorauszahlungsbürgschaft […] 
17.4.2 Vertragserfüllungs- oder Mängelhaftungssicherheit […] 
17.4.3 Kombinierte Vertragserfüllungs- oder Mängelhaftungssicherheit […] 

17.5 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 
[…] 

 Die Parteien treffen sonstige Vereinbarungen zum Datenschutz gemäß Anlage Nr. 3 Formblatt AVV. 

17.6 Vereinbarungen zur Korruptionsprävention […] 
17.7 Kündigungsrecht des Auftraggebers […] 

17.8 Sonstige Vereinbarungen 
 Sonstige Vereinbarungen:  

17.8.1 Rechnungsstellung 
Rechnungen sind an folgende Anschrift zu richten: 
Helmholtz Zentrum München – Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH) 
Finanzbuchhaltung 
Ingolstädter Landstraße 1 
D-85764 Neuherberg  
Die prüffähige Rechnung ist unmittelbar nach Abnahme zu stellen. Die Rechnung muss die Bestellnummer enthalten. 
Die Rechnungsstellung hat nach den jeweils gültigen gesetzlichen Anforderungen insbesondere der Vorschriften der E-Rech-
nungsverordnung (E-Rech-VO) zu erfolgen. Fragen zur Rechnungsstellung bzw. zum elektronischen Versand der Rechnungen 
können an folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: accountspayable@helmholtz-munich.de. 
Die Zahlung erfolgt innerhalb von 30 Tagen netto. Die Rechnung muss die Bestellnummer als Referenz enthalten. 
Für die Preispositionen 1 und 2 muss die letzte Rechnung spätestens bis 15.12.2025 gestellt werden. 

17.8.2 Vertragssprache 
Vertragssprache für die Abwicklung von Lieferung, Gewährleistung, Garantien und Service ist deutsch. 
 

 Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr.      . 
 
 
 

 Auftragnehmer  Auftraggeber 
                   ,             Neuherberg  ,            

 
 Ort  , Datum  Ort  , Datum 
  

 
 

  

 Unterschrift(en) Auftragnehmer (Name(n) in Druckschrift)  Unterschrift(en) Auftraggeber (Name(n) in Druckschrift) 
 

   Auftraggeber 
     Neuherberg  ,            

 
     Ort  , Datum 
  

 
 

  

   Unterschrift(en) Auftraggeber (Name(n) in Druckschrift) 
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